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Anlage 2 

 

Auszüge aus ăSchulbau und Personalentwicklung an den Schulen in Berlin ò 

Diskussionsbeitrag Fahlbusch  ð Volbracht  - Pörksen vom Oktober 2016 ,  Abschnitt  6 

Hi er:  Zu den Ha ushalts auswirkungen  eines Verzichts auf Verbeamtung von Lehrkräften  

 

Nachstehend werden die Passagen aus o.a. Diskuss ionsbeitrag  zu den Auswirkungen eines Verzichts auf bzw. 

einer Rückkehr zur Verbea mtung von L ehrkräften auf den Haushalt des Landes  Berlin in etwas gekürzter und 

an wenigen Stellen ergänzter Fassung wiedergegeben.  Eine solche isolierte Betrachtung erscheint sinnvoll, um 

die Nachvollziehbarkeit des von den  Autoren entwickelten Rechenmodells zu erleichtern, er erscheint zulässig, 

weil der entsprechende Vorschlag  der Autoren in keinem unmittelbaren Sachzusammenhang mit dem Schulbau 

bzw. der Persona lentwicklung an den Schulen Berlins steht.  

 

1. Ökonomische Aspekte einer Rückkehr zur Verbeamtung  

Im Zusammenhang mit der Entscheidung, ob Lehrkräfte in Berlin wieder in ein Beamtenver-

hältnis übernommen werden sollen, ist unter ökonomischen Gesichtspunkten eine Reihe von 

Fragen zu klären. Dazu gehören:  

(1) Bei welchem Status sind d ie Belastungen für den Haushalt des Landes Berlin geringer?  

(2) Welche Folgen ergeben sich aus einem Wechsel des Status für den Landeshaushalt?  

 

1.1 Zu den Ausgaben für den Landeshaushalt  

Aus der Perspektive des Landes sind bei der Entscheidung über den Status  von Lehrkräften 

nur die Kosten relevant, die sich auf die Höhe der Ausgaben des Landeshaushalts auswirken. 

Veränderungen bei den Renten schlagen im Gegensatz zu den Versorgungsbezügen beim Lan-

deshaushalt nicht unmittelbar durch.  

Erhebliche Auswirkungen fü r den Landeshaushalt ergeben sich aus den Unterschieden hin-

sichtlich des zeitlichen Anfalls der Ausgaben, insbesondere dann, wenn die Beschäftigung im 

Zeitablauf nicht gleichmäßig erfolgt. So ist die aktuelle erhebliche Zunahme der Versorgungs-

ausgaben in d en alten Bundesländern überwiegend Folge einer starken Zunahme der Bildungs-

beteiligung und der personellen Ausstattung der Schulen in den 60er und 70er Jahren, die zu-

nächst nur zu einer Zunahme der Kosten für aktive Beschäftigte und erst mit einem langen Ti-

melag zu einer Zunahme der Kosten für die Altersvorsorge geführt hat bzw. führt.  

1.2 Zum Wechsel des Status der Beschäftigung von Lehrkräften  

Gravierender noch als äußere Umstände (Entwicklung der Schülerzahlen) bzw. veränderte Pri-

oritätensetzung (Bildun gsoffensive) wirkt sich eine grundsätzliche Veränderung des Status, in 
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dem die Lehrkräfte beschäftigt werden, auf die im Schulbereich anfallenden Personalausgaben 

aus. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:  

(a) An die Stelle der Beschäftigung im Arbeitnehmerstatus tritt die Beschäftigung im Beamten-

status.  

Werden bisher im Arbeitnehmerstatus beschäftigte Lehrkräfte ð soweit rechtlich möglich ð 

in ein Beamtenverhältnis übernommen und neue Lehrkräfte ebenfalls als Beamte beschäf-

tigt, dann ergeben sic h für den Landeshaushalt für einen langen Zeitraum erhebliche Ent-

lastungen, weil für diese Beschäftigten bis zum Eintritt in den Ruhestand die Arbeitgeber-

beiträge zur Rentenversicherung wegfallen und Versorgungsausgaben nicht anfallen. Die-

ser Fall lag bzw.  liegt bei den neuen Ländern vor, bei denen es 1990 (fast) keine Beamten 

gab und die dann aus unterschiedlichen Gründen entschieden haben, Lehrkräfte zu verbe-

amten.  

(b) An die Stelle der Beschäftigung im Beamtenstatus tritt die Beschäftigung im Arbeitneh-

mersta tus.  

Werden dagegen bisher im Beamtenstatus beschäftigte Lehrkräfte als Arbeitnehmer be-

schäftigt ð anders als im Fall (a) ist dies nur für die jeweils neu eingestellten Lehrkräfte re-

levant, weil  eine zwangsweise Entverbeamtung rechtlich ausgeschlossen ist  und kaum eine 

beamtete Lehrkraft diesen Status freiwillig aufgeben wird ð, werden ebenfalls für einen 

sehr langen Zeitraum Zahlungen in beide Systeme der Altersvorsorge geleistet: Für die neu 

eingestellten in die Rentenversicherung, für die ausgeschiedene n und die noch ausscheiden-

den Beamten in die Beamtenversorgung. Dieser Fall liegt in ausgeprägter Form in Berlin 

vor, entsprechende Vorhaben an anderer Stelle wurden nach kurzer Zeit wieder aufgegeben.  

Für die Rentenversicherung ergäben sich aus dem Syste mwechsel spiegelbildliche Auswirkun-

gen zu den Landeshaushalten: Im Fall (a) fallen Einzahlungen weg, ohne dass sich für einen 

langen Zeitraum die Zahl der Rentenbezieher bzw. der Rentenansprüche vermindert. Im Fall 

(b) kommen unter sonst gleichbleibenden V oraussetzungen Einzahlungen hinzu.  

Ein Systemwechsel vom Beamtenstatus zum Arbeitnehmerstatus wäre ohne die dargestellten 

Auswirkungen auf die Landeshaushalte bzw. die Rentenversicherung in einem geordneten Ver-

fahren nur möglich, wenn sie auf gesamtstaatl icher Ebene in einem zwischen Bund und Län-

dern abgestimmten Verfahren organisiert würde. Für ein entsprechendes Vorhaben im Schul-

bereich kann aber die notwendige Zustimmung aller Länder derzeit wohl ausgeschlossen wer-

den. 

2 Modellmäßige Abschätzung der fin anziellen Auswirkungen  

Nach den Ausführungen unter 1. soll mit der Modellrechnung ermittelt werden, in welchem 

Umfang der Haushalt des Landes Berlin in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufgrund 

der in 2003 vorgenommenen Veränderung des Status, in dem Le hrkräfte regelmäßig beschäf-

tigt werden, zusätzlich  belastet wird. Daraus wird auch klar, dass genau diese Belastungen 

durch eine Rückkehr zur Verbeamtung vermieden werden mit der Folge, dass in entsprechen-

dem Umfang Mittel für andere Zwecke ð hier etwa den  Schulbau ð zur Verfügung gestellt 
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werden können, ohne dass es bei gegebenen Einnahmen an anderer Stelle zu Kürzungen kom-

men muss. 

2.1 Beschreibung der Modellrechnung  

Es handelt sich um eine Modellrechnung mit teilweise stark vereinfachenden Annahmen unter  

Verzicht auf Dynamisierung der Gehälter, Erwägungen zur Abzinsung später anfallender Aus-

gaben usw.. Unterschieden werden drei Maßnahmebereiche und drei Phasen:  

¶ Bei den Maßnahmebereichen  ist zu unterscheiden zwischen  

o dem Ersatz ausscheidender Beamter durch  wiederum Beamte und nicht mehr ð wie 

bisher ð durch Arbeitnehmer  (Maßnahmebereich I) , 

o der Übernahme von derzeit als Arbeitnehmer beschäftigten Lehrkräften in ein Be-

amtenverhältnis  (Maßnahmebereich II) und  

o der Einstellung des aufgrund zunehmender Schülerzahlen steigenden Lehrkräftebe-

darfs im Beamtenverhältnis  (Maßnahmebereich III) . 

¶ Bei den Phasen wird unterschieden nach  

o Phase 1 ð das sind die nächsten 10 Jahre, orientiert an dem für die Entwicklung des 

Lehrkräftebedarfs, und die Ermittlung des Finanzbedarfs für den Schulbau gewähl-

ten Zeitraum,  

o Phase 2 ð das sind die darauffolgenden 10 Jahre, für die sich nach plausiblen Annah-

men aus den von nun an erfolgenden Verbeamtungen keine zusätzlichen Versor-

gungsausgaben ergeben und  

o Phase 3 ð das sind di e nachfolgenden 20 Jahre und mehr, in denen auch für die 

neuen Verbeamtungen sukzessiv steigend Versorgungsausgaben anfallen.  

In der Modellrechnung nicht berücksichtigt wird die Entwicklung der Versorgungsausgaben für 

die Versorgungsempfänger und für die L ehrkräfte, die sich bereits in einem Beamtenverhältnis 

befinden. Diese Ausgaben fallen unabhängig von der Entscheidung über die künftige Verbeam-

tung an, sie können bei der Vergleichsbetrachtung daher vernachlässigt werden.  

Die Modellrechnung beruht zunächs t auf einer Reihe plausibel erscheinender Annahmen zu 

den relevanten Einflussgrößen. Dies sind  

(a) Zahl der für eine Verbeamtung in Frage kommenden derzeit beschäftigten Lehrkräfte 

im Arbeitnehmerverhältnis  

(b) Entwicklung der Zahl der Lehrkräfte im Beamtenverhält nis  ohne weitere Verbeamtung  

(= Zahl der Ausscheider) , 

(c) Entwicklung des zusätzlichen Bedarfs an Lehrkräften  

(d) durchschnittliche Arbeitgeberkosten für Lehrkräfte (Land Berlin) im Beamtenstatus 

bzw. im Arbeitnehmerstatus  

(e) durchschnittliche Ausgaben je Versorgung sempfänger  

(f) durchschnittliche Dienstzeit bis zum Beginn der Versorgung  

(g) durchschnittliche Dauer der Versorgung  
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zu (a) aktueller Adressatenkreis für eine Verbeamtung  

Nach einer Veröffentlichung von SenBJW gab es zum Stichtag 01.11.2015 insgesamt 

12.958 tarifb eschäftigte Lehrkräfte (S. 18), davon waren insgesamt 8.707 Lehrkräfte 

jünger als 44 Jahre. Für die Modellrechnung im Maßnahmebereich II  wird angenom-

men, dass davon  

7.000 tarifbeschäftigte Lehrkräfte  

verbeamtet werden können  

Zu (b) Entwicklung der Zahl d er Lehrkräfte im Beamtenverhältnis  

In einem vom SenBJW dem Hauptausschuss des AH vorgelegten ĂBericht zur mittelfris-

tigen Lehrkrªfteplanungô vom 06.05.2016 wird ausgehend vom Schuljahr 2015/2016 die 

Entwicklung des Lehrkräftebestands bis zum Schuljahr 2023 /2024 dargestellt. Danach 

scheiden in diesen Schuljahren jährlich zwischen 1.089 und 1.604 Lehrkräfte aus (ge-

rechnet in Vollzeiteinheiten). Die Modellrechnung im Maßnahmebereich I  fußt auf die-

sen Daten (s. Anlage 2.2, zweite Spalte ). 

Zu (c) Entwicklung des  Bedarfs an Lehrkräften  

Der Tabelle 2 in Anlage 1 zur Fortschreibung der Lehrerpersonalplanung kann der in-

folge höherer Schülerzahlen und ggf. aus anderen Gründen ( Ą pädagogische Verbesse-

rungen) wachsende Bedarf an Lehrkräften zwischen dem Schuljahr 2015/2 016 und dem 

Schuljahr 2023/2024 entnommen werden. Insgesamt wird danach mit einem Zusatzbe-

darf von 5.036 VZE gerechnet. Auf diesen Daten beruht die Modellrechnung zum Maß-

nahmebereich III . 

Zu (d)  Arbeitgeberkosten je Vollzeitbeschäftigten  

Bei der Ermittlung  der Arbeitgeberkosten wird eine starke Vereinfachung vorgenom-

men, indem  

¶ ausschließlich auf die im Schulbereich einschlägigen Eingangsämter mit den Besol-

dungsgruppen A 12 und A 13 bzw. diesen entsprechenden Entgeltgruppen E 11 und 

E 13 abgestellt wird und damit  

¶ sowohl die höheren Bezüge von Beamten in Beförderungspositionen bzw. die ent-

sprechenden höheren Entgelte von Tarifbeschäftigten als auch die geringeren Arbeit-

geberkosten niedriger eingruppierter Beschäftigter vernachlässigt werden,  

¶ aus den Arbeitgebe rkosten zu den Besoldungsgruppen A 12 und A 13 bzw. zu den 

Entgeltgruppen E 11 und E 13 jeweils ein Durchschnitt gebildet wird.  

In der Modellrechnung werden auf Grundlage der vorstehenden Setzungen für die 

durchschnittlichen Arbeitgeberkosten im Schulberei ch für den Bereich der Tarifbeschäf-

tigten ein Betrag von 75.000 û, für den der Beamten ein Betrag von 55.000 û (ohne Aus-

gaben für Beihilfe) angenommen.  
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Zusätzlich werden in der Modellrechnung bei den Beamten die Aufwendungen für Bei-

hilfen berücksichtigt, d ie systematisch den Arbeitgeberbeiträgen zur Krankenversiche-

rung entsprechen. Da bei ergibt sich ein Betrag von gerundet 2.500 û je Stelle. 

Zu (e) durchschnittliche Versorgungsausgaben  

Zur Ermittlung der durchschnittlichen Versorgungsausgaben wird hier Bezu g genom-

men auf den Versorgungsbericht 2015, in dem der durchschnittliche Ruhegehaltssatz 

für den Schulbereich mit 62,7 % beziffert wird. Dieser im Vergleich zu anderen Beamten 

geringere Ruhegehaltssatz ergibt sich in erster Linie aus dem hohen Maß an Teilz eit-

kräften im Schulbereich, hier insbesondere bei den Frauen.  

Zur Berücksichtigung für  Versorgungsempfänger zusätzlich anfallender Aufwendungen 

f¿r Beihilfe ergibt sich ein Betrag von 3.900 û je Versorgungsempfªnger. 

Zu (f)  durchschnittliche Dienstzeit in Jahren  

Eine Erhebung zur durchschnittlichen Dauer der Dienstzeit von Lehrkräften ist nicht 

verfügbar, Rückschlüsse sind aber einerseits auf Grundlage des durchschnittlichen Ru-

hegehaltssatzes, anderseits auf Basis des Durchschnittsalters beim Eintritt in de n Ru-

hestand möglich. Realistisch wäre mit einer  

durchschnittlichen Dienstzeit von 33 Jahren  

zu rechnen. Für die Auswirkungen in den Phasen 1 und 2 hat dies keine Bedeutung, 

wohl aber für die Auswirkungen auf sehr lange Dauer, die sich durch entsprechende 

Vorkehrungen auch vermeiden ließen.  

Zu (g) durchschnittliche Dauer der Versorgung  

Daten zur durchschnittlichen Dauer der Versorgung werden nicht erhoben.  

Es ist aber plausibel, dass in dem durch Frauen dominierten Lehrerberuf mit Hinter-

bliebenenversorgung von Witwern kaum zu rechnen sein dürfte, da die Frauen eine 

deutlich höhere Lebenserwartung haben und die Ehemänner regelmäßig auch noch älter 

sind. Damit erscheint es gerechtfertigt, unter Berücksichtigung der Ungenauigkeiten an 

anderen Stellen die Versorgung von Hinterbliebenen zu vernachlässigen.  

2.2 Darstellung der Ergebnisse der Modellrechnung  

Annahmen und Ergebnis der Modellrechnung werden in den Anlagen 2.1 bis  2.4. dargestellt:  

¶ Aus Anlage 2.1  sind die Annahmen zu den modellrelevanten Parametern zu entnehmen, 

soweit sie nicht in den Rechentabellen unmittelbar eingesetzt werden.  

¶ Aus Anlage 2.2  sind die Ergebnisse für die Phase 1 zu entnehmen, mithin dem Zeitraum,  

auf den die Schülerzahlprognose und die Lehrerbedarfsrechnung des Senats sowie die Be-

darfsberechnung der AG Schule der SPD zum Schulbau ausgerichtet sind.  
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¶ Aus Anlage 2.3  ergeben sich die Ergebnisse für die Phase 2, das ist der Zeitraum für die fol-

genden 10 Jahre.  

¶ In Anlage 2.4  schließlich werden die Auswirkungen für die Phase 3 dargestellt, den Zeit-

raum der dann folgenden 20 Jahre, dies aber nur für den Maßnahmebereich II, weil eine 

Fortschreibung der Maßnahmebereiche I und III für diesen Zeitraum den Rahmen des Mo-

dells sprengt .  

Die mºglichen Haushaltsentlastungen sind in den Anlagen 2.2ff jeweils als ăMinderbedarf A/B 

ausgewiesen. Die je Jahr ausgewiesenen Entlastungen entsprechen dem Produkt aus der je-

weils für eine Verbeamtung infrage kommenden Personen und dem bei Beamten a nfallenden 

Minderbedarf je Stelle von 17.500 û (s. Anlage 2.1). Zu ber¿cksichtigende zusªtzliche Versor-

gungsausgaben fallen erst ab 2035 an (s. Anlage 2.4).  

Die Unterschiede bei den Maßnahmebereichen I und III auf der einen Seite, und dem Maßnah-

mebereich I I auf der anderen Seite ergeben sich daraus, dass bei I und III die Zahl der Verbe-

amtungen von Jahr zu Jahr wächst und jeweils die kumulierte Zahl zu berücksichtigen ist, 

während es sich bei II um einen festen Kreis von Personen handelt, der sich im Zeitab lauf nicht 

mehr ändert.  

Zu Phase 1 

Nach Anlage 2.2 ergeben sich für die nächsten Jahre bis 2024 Entlastungen in Höhe von  

I.  1,1 Mrd. û bei Ersatz ausscheidender Beamter durch Beamte 

II.  1,1 Mrd. û durch Verbeamtung von derzeit 7.000 Tarifbeschäftigten und  

III.  0,5 Mrd. û durch Einstellung des Mehrbedarfs als Beamte 

Insgesamt führt dies zu einer Entlastung in einer GrºÇenordnung von 2,7 Mrd. û bis zum 

Jahr 2024. Selbst wenn man annimmt, dass die Zahl der möglichen Verbeamtungen tarifbe-

schäftigter Lehrkräfte nicht mit 7. 000, sondern mit 5.000 zu veranschlagen ist, würde sich die 

Entlastung nur um knapp 0,3 Mrd. û verringern.  

Zu Phase 2 

Nach Anlage 2.3 würden sich entsprechende Entlastungen in den Jahren 2025 bis 2034 wie 

folgt ergeben:  

I.  2,6 Mrd. û durch Ersatz ausscheidender Beamter  

II.  1,1 Mrd. û durch Verbeamtung von Tarifbeschªftigten und 

III.  1,0 Mrd. û durch Verbeamtung bei der Neueinstellung 

Dabei wurde im Maßnahmebereich III. angenommen, dass der Lehrkräftebedarf ab 2025 nicht 

mehr steigt. Insgesamt wären nach den Annahmen i m zweiten Jahrzehnt weitere 4,7 Mrd. û 

oder ð den gesamten Zeitraum von 2016 bis 2034 betrachtet ð rund 7,5 Mrd. û an Entlastun-

gen des Haushalts erreicht. Selbst bei sehr restriktiver Schätzung wäre in den nächsten 20 

Jahren mit Entlastungen zwischen 5 und  6 Mrd. û zu rechnen. 
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Zu Phase 3 

Der Anlage 2.4 ist zu entnehmen, dass in Phase 3 für den Maßnahmebereich II  mit Entlastun-

gen von rund 0,7 Mrd. û zu rechnen ist, auch wenn man in dieser Phase die sukzessiv anfal-

lenden Versorgungsausgaben gegenrechnet (s. kumuliertes Saldo in letzter Spalte). Für diese 

Gruppe ist das Höchstalter bekannt (45 Jahre), so dass sich zu den erstmals anfallenden Ver-

sorgungsausgaben plausible Annahmen formulieren lassen. Dabei erscheint es gerechtfertigt, 

von einer weitgehend gleichmäßigen Altersverteilung auszugehen. Vor allem aber erleichtert es 

die Modellbetrachtung, dass für diese Gruppe ein (weitgehend) einheitliches Da tum für die Ver-

beamtung angenommen werden kann.  

Für die anderen beiden Gruppen ist dies anders. Hier müssten die Annahmen um solche zur 

Altersverteilung ergänzt und die Effekte der einzelnen Kohorten fortgeschrieben werden. 

Grundsätzlich möglich wäre das, aber nicht mit dem vorliegenden Modell. Dass hier keine un-

beherrschbaren Risiken versteckt sind, ergibt sich aus folgender Betrachtung:  

Č Unterstellt man entsprechend der hier entwickelten Modellrechnung eine Dienstzeit von 33 

Jahren, nimmt weiter an, dass d ie Versorgungsdauer 20 Jahre beträgt, für den Beamten in 

der Dienstzeit jªhrlich 17.600 û weniger anfallen als f¿r den Tarifbeschªftigten und dass 

nach Eintritt in den Ruhestand jªhrlich 38.900 û Versorgungsausgaben anfallen, dann 

ergibt sich für den einze lnen Beamten:  

Minderausgaben (aktive Zeit):  33 x 17.500 û   =  577.500 û 

Mehrausgaben (Versorgung):     20 x 38.900 û   =  778.000 û 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Differenz        200.500 û 

Č Diese Berechnung beruht auf der Annahme, dass Ent - und Belastungen unabhängig vom 

zeitlichen Anfall zu bewerten sind. Lässt man diese unrealistische Annahme fallen und be-

rücksichtigt für den Zeitablauf eine Verzinsung mit durchschnittlich nur 1,5 %, dann e rgä-

ben sich bis zum Ablauf der Dienstzeit Zinsen auf die jährlichen Minderausgaben von 

198.500 û. Daher gibt es auch langfristig keine Differenz zwischen den Arbeitgeberkosten 

für Lehrkräfte im Status des Beamten und dem des Arbeitnehmers  

Č Mit der Steigerun g des Anteils der Arbeitnehmer an der Gesamtzahl der Lehrkräfte wird 

sich der Druck zur Anhebung der Nettoeinkommen der Arbeitnehmer auf das Niveau ver-

gleichbarer Beamten erhöhen. Mit jeder Angleichung führt die Beschäftigung im Arbeitneh-

merstatus zu höher en Kosten für den Landeshaushalt als die im Status des Beamten.  

Fazit  

Unter Berücksichtigung der Dimension, in der das Land durch Rückkehr zur Verbeamtung den 

Haushalt um Ausgaben entlastet, die sich aus der parallelen Einzahlung in zwei Systeme der 

Alters versorgung ergeben, ist eine solche Rückkehr nicht nur haushälterisch sinnvoll, sondern 

sogar geboten. 
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